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Der Landtag hat das folgende Gesetz beschlossen: 

Gesetz 
zur Neuregelung des Archivwesens und des Pfiichtexemplarrechts 

Vom 26. November 2012 

Artikel I') 

Hessisches Archivgesetz (HArchivG) 

TEll. 1 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

§ 1 

Geltungsbereich 

(I) Dieses Gesetz regelt den Umgang 
mit öffentlichem Archivgut. Es soll das öf
fentliche Archivgut vor Beschädigung, 
Verlust, Vernichtung und Zersplitterung 
schützen, verfügbar halten und unter An
wendung moderner Technologien für die 
öffentliche Nutzung zugänglich machen, 
Es regelt den Datenschutz für das öffentli
che Archivgut. 

(2) Dieses Gesetz regelt auch die 
Archivierung der Unterlagen von ehemals 
öffentlichen oder diesen gleichgestellten 
Stellen, sofern die Unterlagen bis zum 
Zeitpunkt des Übergangs in eine Rechts
fonn des Privatrechts entstanden sind. 

(3) Dieses Gesetz gilt nicht für die 1Gr
ehen und andere öffentlich-rechtliche Re
ligions- und Weltanschauungsgemein
schatten und deren Vereinigungen. Es gilt 
ferner nicht für die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten und für öffentlich
rechtliche Unternehmen mit eigener 
Rechtspersönlichkeit, die am wirtschaftli
chen Wettbewerb teilnehmen, und deren 
Zusammenschlüsse und solche Zweckver
bände, deren Zweck der Betrieb eines öf
fentlich-rechtlichen Unternehmens mit ei
gener Rechtspersönlichkeit ist, das am 
wirtschaftlichen Wettbewerb teilninunt. 

§ 2 

Begriffs bestimmungen 

(1) Archivwürdig im Sinne dieses Ge
setzes sind Unterlagen, die aufgrund ihrer 
politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, 
sozialen oder kulturellen Bedeutung tür 
die Erforschung und das Verständrus von 
Geschichte und Gegenwart von bleiben
dem Wert sind. 

(2) Unterlagen im Sinne dieses Geset
zes sind Urkunden, Amtsbücher, Akten, 
Schriftstücke, amtliche Publikationen, 
Karteien, Karten, Pläne, Plakate, Siegel, 
Stempel, Bild-, Film- und Tonaufzeich
nungen sowie alle anderen Informations
objekte, auch digitale Aufzeichnungen, 
unabhängig von ihrer Speicherungsform. 
Dazu zählen auch alle Hilfsmittel und er
gänzenden Daten, die für die Erhaltung, 
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das Verständnis dieser Infonnationen und 
deren Nutzung notwendig sind. 

(3) Öffentliches Archivgut sind alle 
archivwürdigen Unterlagen der Verfas
sungsorgane, Behörden, Gerichte, des 
Landtags und der sonstigen öffentlichen 
Stellen des Landes, der Städte, Gemein· 
den, Landkreise und kommunalen Ver
bände, ihrer Rechts- und Funktionsvor· 
gänger sowie der sonstigen der Aulsicht 
des Landes unterstehenden juristischen 
Personen des öffentlichen Rechts und ih
rer Vereinigungen einschließlich der 
Hochschulen, die zur dauernden Aufbe
wahrung von einem öffentlichen Archiv 
übernommen werden, 

(4) Als öffentliches Archivgut gelten 
auch archivwürdige Unterlagen, die die 
öffentlichen Archive zur Ergänzung ihres 
Archivguts gesammelt, erworben oder 
übernommen haben. 

(5) Öffentliche Archive im Sinne dieses 
Gesetzes sind die Archive, die tür das 
Archivgut der in Abs. 3 und 6 genannten 
Stellen sowie ihrer Rechtsvorgänger zu
ständig sind und dieses nach Maßgabe 
dieses Gesetzes übernehmen, auf Dauer 
aufbewahren, sichern, erschließen und 
nutzbar machen. 

(6) Als öffentliche Stellen des Landes 
gelten auch: 

1. Stiftungen des Privatrechts, wenn das 
Land oder ein Rechtsvorgänger über· 
wiegend das Stiftungsverrnögen be
reitgestellt hat, und 

2. andere juristische Personen des Privat
rechts, wenn sie nicht am wirtschaftli
chen Wettbewerb teilnehmen und dem 
Land mehr als die Hälfte der Anteile 
oder der Stimmen zusteht. 

(7) Die Archivierung umfasst die Auf
gaben, Unterlagen zu erfassen, deren 
Archivwürdigkeit festzustellen, die archiv· 
würdigen Unterlagen zu übernehmen 
und sachgemäß aufzubewahren, zu si
chern, deren Integrität und Authentizität 
zu bewahren sowie sie zu erhalten, in
stand zu setzen, zu erschließen, verfügbar 
zu machen und für die Nutzung bereitzu
stellen. 

TEll. 2 

ORGANISATION UND AUFGABEN DES 
HESSISCHEN LANDESARCHIVS 

§3 

Organisation des Hessischen 
Landesarchivs 

(1) Das Hessische Landesarchiv be· 
steht aus dem Hauptstaatsarchiv Wiesba-
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den, dem Staatsarchiv Darmstadt und 
dem Staatsarchiv Marburg. Es bündelt 
zentrale archivfachliche und administrati
ve Aufgaben. Das für das Archivwesen 
zuständige Ministerium übt die Rechts
und Fachauisicht über das Hessische Lan
desarchiv aus. 

(2) Kooperationspartner des Hessi
sehen Landesarchivs sind der Landesbe
trieb Archivschule Marburg - Hochschule 
für Archivwissenschaft (§ 5) und das Hes
sische Landesamt für geschichtliche Lan
deskunde (§ 6). 

(3) Die vom Hessischen Landesarchiv 
zu erreichenden standortübergreifenden 
archivfachlichen Ziele werden zwischen 
dem für das Archivwesen zuständigen 
Ministerium und der Leiterin oder dem 
Leiter des Hessischen Landesarchivs im 
Rahmen einer Zielverein barung gemein
sam festgelegt. 

§4 

Aufgaben des 
Hessischen 

Landesarchivs 

(1 ) Das Hessische Landesarchiv hat die 
Aufgabe, die archivwürdigen Unterlagen 
des Landes zu archivieren. Es nimmt 
standortübergreifende Aufgaben des 
Archivwesens des Landes und der 
Archivverwaltung wahr. 

(2) Aufgaben der Archivierung werden 
von Personen wahrgenommen, die eine 
archivfachliche Ausbildung besitzen oder 
in sonstiger Weise fachlich geeignet sind. 

(3) Das Hessische Landesarchiv berät 
die in § 2 Abs. 3 und 6 genannten Stellen 
im Rahmen seiner Zuständigkeit bei der 
Verwaltung und Sicherung ihrer Unterla
gen im Hinblick auf die spätere Archivie
rung. Diese Stellen beteiligen das Hessi
sehe Landesarehiv bei der Einführung 
und Änderung technischer Systeme zur 
Erstellung und Speicherung digitaler Un
terlagen. Die Beratungstätigkeit erstreckt 
sich auch auf die nicht staatlichen Archi
ve im Rahmen der Archivpflege. 

(4) Die Leiterin oder der Leiter des 
Hessischen Landesarchivs kann Verträge 
über die Archivierung von Unterlagen 
privater oder kommunaler Herkunft im 
Namen des Landes abschließen. 

(5) Das Hessische Landesarchiv nimmt 
Aufgaben im Rahmen der Aus- und Fort
bildung des archivarischen Fachpersonals 
wahr. 

(6) Das Hessische Landesarchiv wirkt 
als Haus der Geschichte an der wissen
schaftlichen Auswertung der von ihm auf
bewahrten Unterlagen sowie an der Er
forschung und Vermittlung der Geschich
te des Landes mit. 

TEIL 3 

KOOPERATIONSPARTNER DES 
HESSISCHEN LANDESARCHNS 

§5 

Archivschule Marburg - Hochschule 
für Archivwissenschaft 

(1) Das Land ist Träger der Archiv
schule Marburg - Hochschule für Archiv
wissenschaft. Sie ist ein Landesbetrieb 
nach § 26 der Landeshaushaltsordnung 
vom 15. März 1999 (GVBl. I S. 248), zu
letzt geändert durch Gesetz vom 27. Sep
tember 2012 (GVBl. I S. 290). im Ge
schäfts bereich des für das Archivwesen 
zuständigen Ministeriums. Die Archiv
schule Marburg - Hochschule für Archiv
wissenschaft hat die Aufgabe, Archivarin
nen und Archivare des gehobenen und 
höheren Dienstes für Bund und Länder 
nach hessischem Recht auszubilden. Sie 
führt Fortbildungsveranstaltungen und 
Weiterbildungsstudiengänge durch und 
betreibt archivwissenschaftliche For
schung. 

(2) Die Archivschule Marburg - Hoch
schule für Archivwissenschaft arbeitet mit 
dem Hessischen Landesarchiv auf der 
Grundlage von Kooperationsvereinbarun
gen zusammen. Die Qualität der Leistun
gen der Archivschule Marburg - Hoch
schule für Archivwissenschait wird nach 
Maßgabe des für das Archivwesen zu
ständigen Ministeriums regelmäßig eva
luiert . 

§6 

Hessisches Landesamt für 
geschichtliche Landeskunde 

(1) Das Land unterhält ein Hessisches 
Landesamt für geschichtliche Landeskun
de mit Sitz in Marburg. Es hat die Aufga
be, Grundlagen der hessischen Geschich
te zu erschließen und im Kontext überre
gionaler Forschung wissenschaftlich zu 
vermitteln. Es gibt eigene Schriften heraus 
und betreibt ein digitales landesgeschicht
liches Informationssystem. Arbeitsgebiete 
sind insbesondere der Hessische Städteat
las und das Historische Ortslexikon. 

(2) Das Hessische Landesamt für ge
schichtliche Landeskunde arbeitet mit 
dem Hessischen Landesarchiv auf der 
Grundlage von Kooperationsvereinbarun
gen zusammen. Die wissenschaftliche 
Qualität der Leistungen wird nach Maß
gabe des für das Archivwesen zuständi
gen Ministeriums regelmäßig evaluiert. 

TEll. 4 

ARCHNISCHE VERFAHREN 

§ 7 

Aufbewahrung im Rahmen 
laufender Fristen 

(I) Archivwürdige Unterlagen können 
vor Ablauf der festgelegten Aufbewah-
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rungsfristen vom zuständigen .. Archiv 
übernommen werden . Das Verfugungs
recht liegt beim zuständigen Archiv. 

(2) Unabhängig von der ArchlvwÜTdig
keit können Unterlagen vor Ablauf der 
Aufbewahrungsfristen dem zuständigen 
Archiv zur befristeten Aufbewahrung als 
Zwischenarchivgut übergeben werden. 
Die abgebende Stelle bleibt weiterhin für 
die Unterlagen verantwortlich und ~nt
scheidet über die Benutzung durch Dntte . 

(3) Unterlagen, die allein zur Rec~tssi
cherung aufgrund von Rechtsvorschriften 
dauernd aufzubewahren sind, können bei 
der aktenführenden Stelle verbleiben 
oder an das zuständige Archiv abgegeben 
werden. Die Einzelheiten werden in einer 
Vereinbarung geregelt. 

§8 

Anbietung von Unterlagen 

(1) Die in § 2 Abs. 3 und 6 genannten 
Stellen sind verpflichtet, alle Unterlagen, 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nicht 
mehr benötigt werden und deren Aufbe
wahrungsfrist abgelaufen ist, unverzüg
lich auszusondern und dem zuständigen 
Archiv zur Archivierung anzubieten. Dies 
hat spätestens 30 Jahre nach Entstehung 
der Unterlagen zu erfolgen, soweit nicht 
Rechtsvorschriften andere Aufbewah
rungsfristen bestimmen. Das zustän~ige 
Archiv hat binnen sechs Monaten uber 
die Archivwürdigkeit angebotener Unter
lagen zu entscheiden, 

(2) Anzubieten sind auch Unterlagen, 
die besonderen Rechtsvorschriften über 
Geheimhaltung oder des Datenschutzes 
unterworfen sind oder die aufgrund be
sonderer Vorschriften hätten gelöscht 
oder vernichtet werden müssen. 

(3) Die in § 2 Abs . 3 und 6 genannten 
Stellen dürfen nach Ablauf der Aufbe
wahrungsfristen Unterlagen nur vernich
ten oder Daten nur löschen, die das z~
ständige Archiv zur Vernichtung oder Lo
schung freigegeben hat oder ~enn ~s 
nicht binnen sechs Monaten uber die 
Archivwürdigkeit angebotener Unterl~. 
gen entschieden hat, und sofern kem 
Grund zur Annahme besteht, dass durch 
die Vernichtung oder Löschung schu~z
würdige Belange von Betroffenen beem
trächtigt werden, 

(4) Auf die Anbietung von offensicht
lich nicht archivwürdigen Unterlagen und 
Daten wird im Einvernehmen mit dem zu
ständigen Archiv verzichtet. 

(5) Die in § 2 Abs . 3 und 6 genannten 
Steilen bieten jeweils ein Exem~~ar d~r 
von ihnen herausgegebenen Veroffenth
chungen, auch solcher in elektroni~cher 
Form, dem zuständigen Archiv zur Uber
nahme an. 

(6) Die in § 2 Abs. 3 und 6 genannten 
Stellen können Unterlagen emem ande
ren öffentlichen Archiv anstelle des zu· 
ständigen Archivs mit des~en Einverneh
men zur Archivierung anbIeten, wenn es 
im öffentlichen Interesse liegt. 

§ 9 

Digitales Archivgut 

(1) Bei der Übernahme von digitalen 
Unterlagen sind Auswahlkriterien und 
technische Kriterien, insbesondere das 
Format von Primär- und Metadaten und 
die Form der Übermittlung, von dem zu
ständigen Archiv mit Zustimmung der ab
gebenden Stelle vorab festzulegen. 

(2) Bei digitalen Unterlagen, die einer 
laufenden Aktualisierung unterliegen, 
legt das zuständige Archiv die Form der 
Anbietung und die Zeitabstände der 
Übergabe mit Zustimmung der abgeben
den Stelle vorab fest. 

§ 10 

Feststellung der Archivwürdigkeit und 
Übernahme des Archivguts 

(1) Über die ArchlvWÜTdigkeit der an
gebotenen Unterlagen entscheidet das 
zuständige Archiv nach § 2 Abs . 1 unter 
Mitwirkung der anbietenden Stelle sowie 
unter den Gesichtspunkten der Zw.~ck
mäßigkeit und Wirtschaftlichkeit. Uber 
die Archivwürdigkeit und Auswahl von 
gleichförmigen oder wiederkehrenden 
Unterlagen, die in großer Zahl anfallen, 
können schriftliche Vereinbarungen ge
troffen werden. 

(2) Dem zuständigen Archiv ist Ein
sicht in anzubietende Unterlagen und die 
dazugehörigen Ordnungssysteme zu ge
währen, 

§11 
Sicherung und Erschließung 

(1) Die öffentlichen Archive haben die 
notwendigen Maßnahmen zu treffen, um 
die dauernde Aufbewahrung, Erhaltung 
und Nutzbarkeit des Archivgutes sowie 
seinen Schutz vor unbefugter Nutzung 
oder vor Vernichtung sicherzustellen. 
Ausnahmsweise kann Archivgut in öffent
lichen Archiven vernichtet oder gelöscht 
werden, wenn es für die Rechtssicherung 
und für die wissenschaftliche Forschung 
keine Bedeutung mehr hat. 

(2) Sofern es unter archivfachlichen 
Gesichtspunkten gerechtfertigt ist, kön
nen die öffentlichen Archive die im 
Archivgut enthaltenen Informationen 
auch in anderer Form archivieren und die 
Originalunterlagen ausnahmsweise lö
schen oder vernichten, Darüber ist ein 
Nachweis zu führen. 

(3) Die öffentlichen Archive sind ver
pflichtet, das Archivgut nach archivfachli
chen GeSichtspunkten zu ordnen und 
durch Findmittel zu erschließen. Die Ver
knüpfung personen bezogener Daten 
durch das öffentliche Archiv ist innerhalb 
der in § 13 Abs. 1 und 2 genannten 
Schutzfristen nur zulässig, wenn schutz
würdige Belange betroffener Personen 
oder Dritter nicht beeinträchtigt werden. 
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(4) Öffentliches Archivgut ist unveräu
ßerlich und kann von Dritten nicht gut
gläubig erworben werden. Eine Abgabe 
an andere öffentliche Archive ist aus
nahmsweise zulässig, wenn sie im öffent
lichen Interesse liegt und die Einhaltung 
der in diesem Gesetz tür die Aufbewah
rung und Nutzung von öffentlichem 
Archivgut getroffenen Bestimmungen ge
währleistet ist. 

TEILS 

NUTZUNG VON ARCHlVGUT 

§ 12 

Recht auf Nutzung des öffentlichen 
AIchivguts 

(1) Das Recht, öffentliches Archlvgut 
zu nutzen, steht jeder Person zu, soweit 
durch Rechtsvorschriften nichts anderes 
bestimmt ist. Vereinbarungen zugunsten 
von Eigentümerinnen und Eigentümern 
privaten Archivguts bleiben unberührt. 

(2) Der Zweck der Nutzung, der per
sönlicher, amtlicher, wissenschaftlicher, 
pädagogischer, publizistischer oder ge
werblicher Art sein kann, muss dargelegt 
werden. 

(3) Die Nutzung von archivierten Un
terlagen, die Rechtsvorschriften des Bun
des über Geheimhaltung unterliegen, 
richtet sich nach den Vorschriften des 
Bundesarchivgesetzes vom 6. Januar 1988 
(BGBI. I S. 62), zuletzt geändert durch Ge
setz vom 5. September 2005 (BGBL I 
S.2722). 

(4) Nutzer der öffentlichen Archive 
sind verpflichtet, von einem Werk, das 
unter wesentlicher Verwendung von 
Archivgut entstanden ist , unaufgefordert 
nach der Veröffentlichung ein Beleg
exemplar abzuliefern. Ist eine kostenfreie 
Ablieferung nicht zumutbar, kann entwe
der dem Archiv ein Exemplar des Werkes 
zur Erstellung einer Vervielfältigung 
überlassen oder eine Entschädigung bis 
zur Hälfte des Ladenpreises oder, wenn 
ein solcher Preis nicht besteht, bis zur 
Hälfte der Kosten des Belegexemplars 
verlangt werden. 

§ 13 
Schutzfristen 

(1) Für öffentliches Archivgut gilt im 
Regelfall eine Schutzfrist von 30 Jahren 
nach Entstehung:, der Unterlagen. Archiv
gut, das bei der Ubemahme durch das öf
fentliche Archiv besonderen Geheimhal
tungsvorschriften unterlegen hat, darf im 
Regelfall erst 60 Jahre nach Entstehung 
der Unterlagen genutzt werden. Dies gilt 
auch für Unterlagen, die aufgrund beson
derer Vorschriften hätten gelöscht oder 
vernichtet werden müssen . 

(2) Unbeschadet der generellen 
Schutzfristen darf AIchivgut, das sich sei-

ner Zweckbestimmung oder seinem we
sentlichen Inhalt nach auf eine oder meh
rere natürliche Personen bezieht (perso
nenbezogenes Archivgutl, im RegeUall 
erst zehn Jahre Dach dem Tod der betrof
fenen Person oder der letztverstorbenen 
von mehreren betroffenen Personen 
durch Dritte genutzt werden. Ist das To
desjahr nicht festzustellen, endet die 
Schutzfrist 100 Jahre nach der Geburt der 
betroffenen Person oder der Geburt der 
letztgeborenen von mehreren Personen, 
deren Todesjahr nicht festzustellen ist. Ist 
weder Geburts- noch Todesjahr der be
troffenen Person oder einer der betroffe
nen Personen mit vertretbarem Aufwand 
festzustellen, so endet die Schutzfrist 60 
Jahre nach Entstehung der Unterlagen. 

(3) Die Schutzfristen nach Abs. 1 und 2 
gelten nicht für solches Archivgut, das 
bereits bei seiner Entstehung zur Veröf
fentlichung bestimmt war. 

(4) Die Schutzfristen nach Abs. 1 und 2 
gelten auch bei der Nutzung durch öf
fentliche Stellen. Für die abgebenden 
Stellen gelten die Schutzfristen der Abs. 1 
und 2 nur für Unterlagen, die bei ihnen 
aufgrund besonderer Vorschriften hätten 
gesperrt, gelöscht oder vernichtet werden 
müssen. 

(5) Die Schutzfristen können vom öf
fentlichen Archiv im Einzelfall auf Antrag 
der Nutzer verkürzt werden, wenn es im 
öffentlichen Interesse liegt. Bei personen
bezogenem Archivgut ist dem Antrag auf 
Nutzung des ArChivguts vor Ablauf der 
Schutzfristen stattzugeben, wenn 

1. die Nutzung für ein bestimmtes For
schungsvorhaben erforderlich und si
chergestellt ist, dass schutzwürdige 
Belange der betroffenen Personen oder 
Dritter nicht beeinträchtigt werden 
oder 

2. das öffentliche Interesse an der Durch
führung des Forschungsvorhabens die 
schutzwÜTdigen Belange erheblich 
überwiegt oder 

3. die Nutzung zur Wahrnehmung be
rechtigter Belange im überwiegenden 
Interesse einer anderen Person oder 
Stelle unerlässlich ist und eine Beein
trächtigung schutzwürdiger Belange 
durch angemessene Maßnahmen aus
geschlossen wird. 

(6) Eine Nutzung personenbezogenen 
Archivguts ist unabhängig von den in 
Abs. 1 und 2 genannten Schutzfristen 
auch zulässig, wenn die Person, auf die 
sich das Archivgut bezieht, oder im Falle 
ihres Todes ihre Angehörigen zugestimmt 
haben. Die Einwilligung ist von dem 
überlebenden Ehegatten, der überleben
den Ehegattin, von dem eingetragenen 
Lebenspartner oder von der eingetrage
nen Lebenspartnerin, nach dem Tod der 
genannten Personen von den Kindern 
und, wenn weder Ehegatte, Ehegattin, 
eingetragener Lebenspartner oder einge
tragene Lebenspartnerin noch Kinder vor
handen sind, von den Eltern der betroffe
nen Person einzuholen. 
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(7) Vor Ablauf der Schutzfristen dürfen 
personenbezogene Angaben nur veröf
fentlicht werden, wenn die betroffenen 
Personen, im Falle ihres Todes ihre Ange
hörigen nach Abs. 6 eingewilligt haben 
oder dies für die Darstellung der Ergeb
nisse des bestimmten Forschungsvorha
bens unerlässlich ist. Bei Amtspersonen in 
Ausübung ihres Amtes und bei Personen 
der Zeitgeschichte ist die Veröffentli
chung zulässig, soweit diese einer ange
messenen Berücksichtigung schutzwürdi
ger Belange nicht zuwiderläuft. 

§ 14 

Einschränkung der Nutzung von 
Archivgut in besonderen Fällen 

(1) Die Nutzung von Archivgut ist ein
zuschränken oder zu versagen, wenn 
Grund zu der Annahme besteht, dass 

1. dem Wohl der Bundesrepublik 
Deutschland oder dem Wohl eines ih
rer Länder wesentliche Nachteile er
wachsen, 

2. schut2würdige Belange Dritter beein
trächtigt werden, 

3. der Erhaltungszustand des Archivguts 
gefährdet wird oder 

4. durch die Nutzung ein nicht vertretba
rer Verwaltungsaufwand entsteht. 

(2) Das für das Arch~vwe~.en zu~tän~i
ge Ministerium entscheIdet uber die Em
schränkung oder Versagung der Nutzung 
des ÄIchivguts des Hessischen Landesar
chivs in den Fällen nach Abs . 1 NT. 1. Das 
Hessische Landesarchiv entscheidet über 
die Einschränkung oder Versagung in 
den Fällen nach Abs. 1 Nr. 2 bis 4 . 

§l5 
Auskunfts- und 

Gegendarstellungsrecht 

(1) Einer betroffenen Person im Sinne 
von § 2 Abs. 1 des Hessischen Daten
schutzgesetzes in der Fassung vom 7. Ja
nuar 1999 (GVBI. I S. 98), zuletzt geändert 
durch Gesetz vom 20. Mai 2011 (GVBI. I 
S. 208). ist ohne Rücksicht auf die in § 13 
Abs. 1 und 2 festgelegten Schutzfristen 
auf Antrag Auskunft über die im Archiv
gut zu ihrer Person enthaltenen Daten ~u 
erteilen. Statt einer Auskunft kann das of
fentliche Archiv Einsicht in die Unterla
gen gewähren. 

(2) Das öffentliche Archiv i~t verpllich.
tet. den zum öffentlichen ArChlVgut geha
ngen Unterlagen eine Gegendarstellung 
der betroffenen Person beizufügen, wenn 
diese durch eine in den Unterlagen ent
haltene Tatsachenbehauptung betroffen 
ist und ein berechtigtes Interesse an der 
Gegendarstellung glaubhaft macht. Nach 
ihrem Tod steht dieses Recht den Ange
hörigen nach § 13 Abs. 6 zu. Weiterge
hende Pflichten nach Bundesrecht blei
ben unberührt . 

(3) Die Gegendarstellung nach Abs. 2 
bedarf der Schriftform und muss von der 
betroffenen Person oder ihren Angehöri
gen unterzeichnet sein. Sie muss sich auf 
Angaben über Tatsachen beschränken 
und darf keinen strafbaren Inhalt haben. 

(4) Das Gegendarstellungsrecht nach 
Abs. 2 gilt nicht für amtliche NiederschJÜ
ten und Berichte über öffentliche Sitzun
gen der gesetzgebenden oder beschlie
ßenden Organe des Bundes, der Länder, 
der Gemeinden und Gemeindeverbände 
und anderer juristischer Personen des öf
fentlichen Rechts sowie der Gerichte. 

§ 16 

Weitergabe von Vervielfältigungen 
öffentlichen Archivguts 

in besonderen Fällen 

(1) Das für das Archivwesen zuständi
ge Ministerium kann nach Anhörung des 
Hessischen Datenschutzbeauftragten ge
statten, dass Archiven, Museen und For
schungsstellen des Auslandes VelVielfälti
gun gen von öffentlichem Archivgut zur 
Geschichte der Juden unter der national
sozialistischen Herrschaft, zur nationalso
zialistischen Judenverfolgung und zu de
ren Aufarbeitung in der Nachkriegszeit 
sowie zur Geschichte des Schicksals einer 
Gruppe natürlicher Personen unter staat
licher Gewaltherrschaft zu archivischer 
Nutzung und wissenschaftlicher For
schung überlassen werden. 

(2) Die Gestaltung ist nur zulässig, 
wenn sichergestellt ist, dass § 15 sowie 
bei der Nutzung der Vervielfältigungen 
die §§ 13 und 14 sinngemäße Anwendung 
finden. § 17 des Hessischen Datenschutz
gesetzes ist entsprechend anzuwenden. 

(3) Im Einvernehmen mit der zuständi
gen obersten Bundesbehörde und dem 
Bundesarchiv dürfen Vervielfältigungen 
von Unterlagen nachgeordneter Stellen 
des Bundes überlassen werden. 

(4) Ansprüche auf die Gestattung und 
Überlassung bestehen nicht. 

TEIL 6 

ARCHIVGUT DES LANDTAGS, DES 
BUNDES, KOMMUNALES UND 

SONSTIGES ÖFFENTLICHES 
ARCHIVGUT 

§ 17 

Archivgut des Landtags 

(1) Der Hessische Landtag entscheidet, 
ob bei ihm entstandene archivwürdige 
Unterlagen von ihm selbst archiviert wer
den oder dem Hessischen Landesarchiv 
zur Übernahme angeboten werden. 

(2) Sofern der Hessische Landtag ein 
eigenes Archiv unterhält, regelt er die 
Einzelheiten der Archivierung nach Maß
gabe dieses Gesetzes. 
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§ 18 
Archivgut des Bundes 

Werden vom Hessischen Landesarchiv 
archivwÜfdige Unterlagen nach ge ordne
ter Stellen des Bundes übernommen, so 
gelten sie als öffentliches Archivgut des 
Landes im Sinne dieses Gesetzes, soweit 
bundesrechtlich nichts anderes bestimmt 
ist. Für die Nutzung solcher Unterlagen 
gelten die Vorschriften des Bundesarchiv
gesetzes entsprechend. 

§ 19 

Kommunales Archivgut 

Die Träger der kommunalen Selbstver· 
waltung, deren Verbände sowie kommu
nale Stiftungen regeln die Archivierung 
ihrer Unterlagen im Rahmen ihrer wirt
schaftlichen Leistungsfähigkeit in eigener 
Zuständigkeit durch Satzung. 

§ 20 

Sonstiges öffentliches Archivgut 

(1) Die in § 2 Abs. 3 genannten sonsti
gen der Aufsicht des Landes unterstehen
den juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts und ihre Vereinigungen ein
schließlich der Hochschulen und die in 
§ 2 Abs. 6 genannten Stellen regeln die 
Archivierung der bei ihnen entstandenen 
Unterlagen in eigener Zuständigkeit in 
eigenen oder gemeinschaftlich getrage
nen fachlich geleiteten öffentlichen 
Archiven. 

(2) Unterhalten die in Abs. 1 genann
ten Stellen eigene öffentliche Archive, so 
regeln sie die Archivierung ihres Archiv· 
gutes nach den in diesem Gesetz vorge
gebenen Grundsätzen durch Satzung. 

(3) Nur sofern die Voraussetzungen 
des Abs. 1 nicht sichergestellt werden 
können und Vernichtung oder Zersplitte
rung der archivwürdigen Unterlagen dro
hen, sind die nicht mehr benötigten Un
terlagen dieser Stellen dem Hessischen 
Landesarchiv anzubieten. In diesem Fall 
werden die archivwÜfdigen Unterlagen 
dieser Stellen als staatliches Archivgut 
behandelt. 

TEIL 7 

REGELUNGSBEFUGNISSE 

§ 21 

Ennächtigung zum Er1ass von 
Rechtsverordnungen 

(1) Die Landesregierung regelt durch 
Rechtsverordnung die Kostentragungs
pflicht 

1. für Unterlagen, die aufgrund von 
Rechtsvorschriften dauernd aufzube· 
wahren sind und an das Hessische 
Landesarchiv abgegeben werden, 

2. für Zwischenarchivgut, das dem Hessi
sehen Landesarchiv übergeben wird, 

3. für die Übernahme von archivwürdi
gen digitalen Unterlagen durch das 
Hessische Landesarchiv, sofern diese 
nicht vorab archivtauglich konvertiert 
und aufbereitet sind, 

4. bei Inanspruchnahme ressortspezifi
scher Dien stleistungen. 

(2) Die tür das Archivwesen zuständi
ge Ministerin oder der hiedür zuständige 
Minister regelt durch Rechtsverordnung 

1. die Zuständigkeit des Hessischen Lan
desarchivs , des Hauptstaatsarchivs 
und der Staatsarchive, 

2. die Nutzung des Archivguts des 
Hauptstaatsarchivs und der Staatsar
chive, insbesondere das Verfahren, die 
Sorgf~tspflichten b7i der Nutzung, die 
Ausleihe von Archivgut, die Herstel
Jung von Kopien und Reproduktionen 
und die Einräumung von Nutzungs
rechten, 

3. als Fachministerin oder Fachminister 
im Sinne des § 17 Abs. 2 des Hessi
schen Beamtengesetzes in der Fassung 
vom 11. Januar 1989 (GVBl. I S. 26). 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 
25. November 2010 (GVBl. I S. 410), 
den Vorbereltungsdienst für die Lauf
bahnen des Archlvdienstes. 

TEIL 8 

SCHLUSSBESTIMMUNGEN 

§ 22 

Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2013 
in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. De
zember 2017 außer Kraft. Abweichend 
von Satz 1 tritt § 21 am Tage Dach der 
Verkündung in Kraft. 

Artikel 2') 

Änderung des Hessischen 
Bibliotheksgesetzes 

Das Hessische Bibliotheksgesetz vom 
20. September 2010 (GVBl. I S. 295) wird 
wie folgt geändert: 

1. § 1 wird wie folgt gefasst: 

,,§ 1 

Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für wissenschaft· 
liehe Bibliotheken, öffentliche Biblio
theken und Schulbibliotheken sowie 
für die in Hessen veröffentlichten Me
dienwerke." 

' ) Ändert FFN 7{)"264 
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2. Nach § 4 wird als § 4a eingefügt, 

,,§ 4a 

Pflichtexemplarrecht 

(1) Medienwerke sind alle Darstel
lungen in Schrift, Bild und Ton, die in 
körperlicher Form verbreitet oder in 
unkörperlicher Form der Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden. Medien
werke in körperlicher Form sind alle 
Darstellungen auf Papier, elektroni
schen Datenträgern und anderen Trä
gern. Medienwerke in unkörperlicher 
Form sind alle Darstellungen in öffent
lichen Netzen. Musik- und Filrnwerke 
sowie ausschließlich im Rundfunk ge
sendete Werke unterliegen nicht den 
Bestimmungen dieses Gesetzes. 

(2) Die Ablieferungspflichtigen ha
ben Medienwerke in körperlicher und 
unkörperlicher Form in einfacher Aus
fertigung nach Abs. 3 abzuliefern. Ab
lieferungspflichtig ist, wer berechtigt 
ist, ein Medienwerk zu verbreiten oder 
erstmals öffentlich zugänglich zu ma
chen und den Sitz, eine Betriebsstätte 
oder den Hauptwohnsitz in Hessen 
hat. 

(3) Die Ablieferungspflichtigen ha
ben die Medienwerke auf eigene Kos
ten binnen eines Monats seit Beginn 
der Verbreitung oder der öffentlichen 
Zugänglichmachung bei der zuständi
gen Bibliothek oder der von dieser be
nannten Stelle abzuliefern. Sie sind 
vollständig, in einwandfreiem, benutz
barem Zustand und zur dauerhaften 
Archivierung durch die Bibliothek ge
eignet unentgeltlich abzuliefern. Ihre 
Nutzbarkeit muss unbefristet und ohne 
Einschränkung durch Schutzmechanis
men sowie rechtliche und tatsächliche 
Beschränkungen möglich sein . Me
dienwerke in unkörperlicher Fonn 
können nach den Maßgaben der zu
ständigen Bibliothek auch zur Abho
lung bereitgestellt werden. Die Biblio
thek trägt dafür Sorge, dass die zur 
Verfügung gestellten Medienwerke in 
unkörperlicher Form nicht unzulässig 
weiterverbreitet werden können. Wird 
die Ablieferungspflicht nicht binnen 
eines Monats seit Beginn der Verbrei
tung oder der öffentlichen Zugänglich
machung des Medienwerkes erfüllt, ist 
die Bibliothek nach Mahnung und 
fruchtlosem Ablauf von weiteren drei 
Wochen berechtigt, die Medienwerke 
auf Kosten der Ablieferungspflichtigen 
anderweitig zu beschaffen. Frei zu
gängliche unkörperliche Medienwer
ke, die der Ablieferungspflicht unter
liegen, kann die Bibliothek nach Ab
lauf der vorstehend genannten Fristen 
in ihren Bestand übernehmen und im 
Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages 
nutzen . 

(4) Die Ablieferungspflichtigen ha
ben der zuständigen Bibliothek bei 
Ablieferung der Medienwerke unent
geltlich die zu ihrer Aufgabenerfüllung 
notwendigen Auskünfte auf Verlangen 

zu erteilen. Kommen sie dieser Pflicht 
nicht nach, ist die Bibliothek nach Ab
lauf eines Monats seit Beginn der Ver
breitung oder öffentlichen Zugänglich
machung berechtigt, die Informationen 
auf Kosten der Auskunftspflichtigen 
anderweitig zu beschaffen. 

(5) Für Druckwerke gewährt die zu
ständi!!e Bibliothek den Ablieferungs
pflichtigen auf Antrag einen Zuschuss 
zu den Herstellungskosten der abzu
liefernden Ausfertigungen, wenn die 
unentgeltliche Abgabe eine unzumut
bare Belastung darstellt. 

(6) Zur geordneten Durchführung 
der Pflichtablieferung und um einen 
nicht vertretbaren Aufwand der zu
ständigen Bibliotheken sowie um Un
billigkeiten zu vermeiden, wird die für 
d~s ~ibliothekswesen zuständige Mi
mstenn oder der hierfür zuständige 
Minister ennächtigt, durch Rechtsver
ordnung zu regeln: 

1. die Einschränkung der Abliefe
rungs- oder der Sammelpflicht für 
bestimmte Gattungen von Medien
werken, wenn tür deren Samm
lung, Inventarisierung, Erschlie
ßung, Sicherung und Nutzbanna
chung kein öffentliches Interesse 
besteht, 

2. die Beschaffenheit der abliefe
rungspflichtigen Medienwerke und 
die Ablieferung in Fällen, in denen 
ein Medienwerk in verschiedenen 
Ausgaben oder Fassungen verbrei
tet oder öffentlich zugänglich ge
macht wird, 

3. das Verfahren der Ablieferung der 
Medienwerke sowie 

4. die Voraussetzungen und das Ver
fahren bei der Gewährung von Zu
schüssen. 

Die Ablieferung der unkörperlichen Me
dien werke erfolgt allein nach Maßgabe 
der Rechtsverordnung. U 

3. § 7 Abs. 3 Satz 2 wird wie folgt gefasst, 

"Ist eine kostenfreie Ablieferung nicht 
zumutbar, gilt § 4a Abs. 5 entspre
chend." 

Artikel 3') 

Änderung des 
Hessischen Pressegesetzes 

Das Hessische Pressegesetz in der Fas
sung vom 12. Dezember 2003 (GVBl. 2004 
I S. 2), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
16. Dezember 2010 (GVB1. I S. 610) , wird 
wie folgt geändert: 

') Ändert FFN 74· 2 
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1. § 9 wird aufgehoben. 

2. Die bisherigen §§ 10 bis 14 werden die 
§§ 9 bis 13. 

3. Der bisherige § 15 wird § 14 und wie 
folgt geändert: 

al Abs. I wird wie folgt geändert: 

aal In Nr. 5 wird das Semikolon 
durch einen Punkt ersetzt. 

bbl Nr. 6 wird aufgehoben. 

bl In Abs. 2 wird die Angabe .. § 14 · 
durch" § 13 " ersetzt. 

cl In Abs. 3 Satz 2 wird die Angabe 
,,6" durch .. 5" ersetzt. 

4. Die bisherigen §§ 17 und 18 werden 
die §§ 15 und 16. 

Artikel 4 

Übergangsbestimmung 

Die Verordnung über die Abgabe von 
Druckwerken vom 12. Dezember 1984 
(GVBl. 1985 I S. 101 gilt mit der Maßgabe 
fort, dass sie bei Ablieferung von körperli· 
chen Medienwerken anzuwenden ist. 

ArtikelS 

Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der 
Verkündung in Kraft. 

Die verfassungsmäßigen Rechte der Landesregierung sind gewahrt. 

Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet. 

Wiesbaden, den 26. November 2012 

Der Hessische Ministerpräsident 
Bouffier 

Die Hessische Ministerin 
für Wissenschaft und Kunst 

Kühne·Hörmann 


